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 Veröffentlicht am 30.04.2002

Norm

WRG §26 Abs5

Rechtssatz

Sämtliche Verursacher haften im Fall der Nichtbestimmbarkeit ihrer Schadensanteile zu gleichen Teilen. Der Betrieb

mehrerer Schadensquellen durch einen Verursacher bringt dessen mehrfache Verursacherhaftung mit sich.
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